
 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES STIFTUNGSRATES BUBESHEIM 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 27.01.2020 
Beginn: 18:45 Uhr 
Ende 18:49 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses Bubesheim 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Sauter, Walter    

Mitglieder 

Fichtl, Wolfgang, Dr.    
Finkel, Rainer    
Schaich, Harald    
Sobczyk, Gerhard    

 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil 
 
   
 1   Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

09.09.2019 
 

   
 2   Verteilung der Ausschüttung der Bürgerstiftung für das Geschäftsjahr 

2018 
KÄ/253/2019 

   
 3   Verschiedenes, Wünsche und Anträge  
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1. Bürgermeister Walter Sauter eröffnet um 18:45 Uhr die Sitzung des Stiftungsrates 
Bubesheim. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-
schlussfähigkeit des Stiftungsrates Bubesheim fest. Es wurden keine Einwände gegen die Ta-
gesordnung erhoben. 
 
 
 

ÖFFENTLICHER TEIL 
 
 

   
TOP  1: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

09.09.2019 
 
Die Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 09.09.2019 wurde vollinhaltlich 
genehmigt. 

   
TOP  2: Verteilung der Ausschüttung der Bürgerstiftung für das Geschäftsjahr 2018 
 
Im Jahr 2018 beträgt die Stiftungseinlage der Bürgerstiftung 11.700,00 €. Im Kalenderjahr 2018 
wurde ein Ertrag in Höhe von 178,81 € erzielt und Spenden in Höhe von 300,00 € vereinnahmt. 
Nach Abzug aller Kosten und Rücklagen verbleibt ein Ausschüttungsbetrag in Höhe von 
395,29 € zuzüglich der Spende der Sparkasse von 2,65 €. 
Somit ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 eine Gesamtausschüttung in Höhe von 397,94 €.  
 
Hinweis: 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Günzburg weist in ihrem Schreiben vom 
18.10.2012 daraufhin, dass eine Gemeinde Gelder für eine Stiftung nach dem Grundsatz „keine 
Ausgabe ohne Aufgabe“ (vgl. Art. 61 Abs. 2 und Art. 75 Abs. 3 GO) nur ausgeben darf, wenn der 
mit der Stiftung verfolgte Zweck der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben dient (vgl. Art. 83 Abs. 3 
Satz 12 BV, Art. 57 Abs. 1 GO). 
 
Beschluss: 
Die Gesamtausschüttung 2018 in Höhe von 397,94 € wird wie folgt aufgeteilt: 
200,00 € für die Kinderfeuerwehr und 197,94 € wird für den Aufbau des Spielplatzes am 
Bolzplatz verwendet. 

01-01-2020/KÄ einstimmig beschlossen   

   
TOP  3: Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Hierzu gab es keine Wortmeldung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Sauter     
1. Bürgermeister     
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